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Einleitung 
 
Mit diesem Meldeformular werden die notwendigen Daten zur Meldung einer Firma als Anbieterin von Fern-
meldediensten erfasst. 
 
Die wichtigsten Rechtsgrundlagen sind im Leitfaden zum vorliegenden Meldeformular aufgelistet. Massge-
bend sind jeweils die aktuellen Fassungen der zitierten Gesetze und Verordnungen. Dieses Formular, der 
dazugehörende Leitfaden, die Gesetzes- und Verordnungstexte, technische und administrative Vorschriften 
sowie weitere wichtige Informationen befinden sich auf der Webseite des Bundesamtes für Kommunikation 
(BAKOM) unter www.bakom.admin.ch 
 
Soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, gibt das BAKOM Aus-
kunft über Name und Adresse der Anbieterin von Fernmeldediensten sowie über die durch sie erbrachten 
Fernmeldedienste und bereitgestellten Schnittstellen. Die Anbieterin von Fernmeldediensten erklärt sich 
einverstanden, dass das BAKOM die in diesem Fragebogen enthaltenen Informationen veröffentlicht. 
 
Die Anbieterin von Fernmeldediensten ist verpflichtet, dem BAKOM Änderungen oder Erweiterungen der 
angebotenen Dienste und Schnittstellen bzw. der von ihr betriebenen Infrastruktur anhand dieses Formulars 
unverzüglich zu melden. 
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Adressen und Unterschrift 
 
Firmenadresse 
Firmenname:  

Rechtsform: (z. B. AG, GmbH, Einzelfirma)

Adresse 1:  

Adresse 2:  

PLZ:   Ort:  

Land:  

Telefon:  Fax:  

Internet (URL):  

Registrierungsnummer (wenn bereits vom BAKOM zugeteilt):  

 
Korrespondenzadresse in der Schweiz  
Name / Firmenname:  

Adresse 1:  

Adresse 2:  

PLZ:   Ort:  

Land: Schweiz 

Telefon:  Fax:  

E-Mail:  

 
Kontaktstelle für Fragen der Fernmeldestatistik 
Name:  

E-Mail:  

 
Handlungsbevollmächtigte Person(en): 
 

Name / Vorname: 
 

Unterschrift: 

 

 
Ort und Datum: 

 

 
Adresse 1:  

Adresse 2:  

PLZ:   Ort:  

Land:  

Telefon:  Fax:  

E-Mail:  
 



4/9

 
 

Teil 1: Meldepflicht 
 
Hinweis: Lesen Sie bitte jede Frage und deren mögliche Antworten aufmerksam durch und kreuzen Sie 
anschliessend jede für Ihr Unternehmen zutreffende Antwort an. Weitere Erläuterungen zum Ausfüllen die-
ses Meldeformulars finden Sie im dazugehörigen Leitfaden. 
 
Fragen zu den grundlegenden Dienstmerkmalen 
Die Fragen 1 bis 6 dienen der Abklärung, ob die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen in den Geltungs-
bereich des Fernmeldegesetzes fallen und ob es sich bei diesen somit um Fernmeldedienste handelt oder 
nicht. 
 

1. Mit den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen ermöglichen Sie 
Dritten die fernmeldetechnische Übertragung von Informationen, 
indem Sie eigenständig, d.h. unter Ihrem eigenen Namen, 
Fernmeldedienste verkaufen und hierfür gegenüber Ihren Kunden 
die Verantwortung für die erbrachten Fernmeldedienste 
übernehmen. 

 
Falls zutreffend, 
liegt in der Regel 
Meldepflicht vor. 

    

2. Die von Ihnen gegenüber Ihren Kunden erbrachte 
fernmeldetechnische Übertragung von Informationen dient 
ausschliesslich der Kommunikation zwischen Ihren Kunden und 
Ihnen selbst. 

 
Falls zutreffend, 
liegt keine 
Meldepflicht vor. 

    

3. Mit den durch Sie angebotenen / erbrachten Dienstleistungen 
ermöglichen Sie Ihren Kunden (Dritten) einen 
Informationsaustausch ausschliesslich:  

 
Falls zutreffend, 
liegt keine 
Meldepflicht vor. 

 a) innerhalb eines Gebäudes oder   

 b) auf einer Liegenschaft, auf zwei aneinander grenzenden 
Liegenschaften oder auf zwei einander gegenüberliegenden 
Liegenschaften oder  

  

 c) innerhalb ein und desselben Unternehmens, zwischen Mutter- 
und Tochtergesellschaften oder innerhalb eines Konzerns oder   

 d) innerhalb öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie zwischen 
ihnen.   

    

4. Die von Ihnen gegenüber Dritten erbrachten Fernmeldedienste 
sind ausschliesslich für wissenschaftliche Anwendungen bestimmt.  

Falls zutreffend, 
eventuell aus der 
Meldepflicht 
ausgenommen. 

    

5. Die von Ihnen gegenüber Dritten erbrachte fernmeldetechnische 
Übertragung von Informationen dient dem Verbreiten von Radio- 
oder Fernsehprogrammen. 

 
Falls zutreffend, 
liegt in der Regel 
Meldepflicht vor. 

    

6. Bieten Sie Ihren Kunden eine Funkschnittstelle an 
(z.B. GSM, VSAT, SPCS, UMTS)  oder benötigen Sie zur 
Erbringung Ihrer Dienste das Funkfrequenzspektrum? 

 
Grundsätzlich 
konzessions-
pflichtig 



5/9

 
 

 
 
7. Bitte beschreiben Sie in Form eines zusammenfassenden Textes die Art und den Umfang Ihrer 

Fernmeldedienstleistungen sowie der durch Sie betriebenen Telekommunikationsinfrastruktur: 
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Teil 2: Meldung der Fernmeldedienste 
 
Dieser Teil des Meldeformulars dient zur Registrierung der Fernmeldedienste. Diese Angaben werden 
im Internet unter der Adresse www.bakom.admin.ch publiziert. 
 

Öffentlicher Telefondienst 

1. Sprachübertragung (Telefondienst) in Echtzeit mit Verbindungsfreiheit und 
einstufigem Verbindungsaufbau  

 a) Sprachübertragung über Festnetzanschluss (z. B. PSTN, ISDN)  
 b) Sprachübertragung nomadisch (z. B. VoIP via Breitbandanschluss)  
 c) Sprachübertragung mobil (z. B. GSM, UMTS)  

Andere Sprachübertragung 

2. Z. B. Bündelfunk, Simplex-Relais, Telefondienst mit mehrstufigem Verbindungs-
aufbau oder eingeschränkter Verbindungsfreiheit   

Übertragungskapazität konstanter Bitrate 

3. „Mietleitungen“  

 a) 64kbit/s bis 140Mbit/s  
 b) 155Mbit/s (STM-1) bis 10Gbit/s (STM-64)  
 c) andere (bitte Liste beilegen)  

Übertragungskapazität variabler Bitrate 

4. Übertragungskapazität variabler Bitrate 
z.B. IP (Ethernet für Internetzugang) oder ATM  

Verbreitung von Radio- und TV-Programmen 

5. Verbreitung analog oder digital, über CATV- oder Breitbandnetze oder über Funk 
(siehe auch Teil 4)  

 a) Verbreitung von Radio-Programmen  
 b) Verbreitung von TV-Programmen  

Andere Dienste 

6. a) Virtuelle Datennetze (VPN)  
 b) Internet Service Provider (ISP)  
 c) SMS-Dienste (SMS/MMS)  
 d) andere (bitte Liste beilegen)  
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Teil 3: Notifikation der Teilnehmerschnittstellen von 
Fernmeldenetzen 
(Network Termination Point oder NTP) 

 
 
Dieser Teil des Meldeformulars ist für jede angebotene Schnittstelle (Network Termination Point) einzeln 
auszufüllen. 
 
Anbieterin von Fernmeldediensten:  

Registrierungsnummer: 
(wenn bereits vom BAKOM zugeteilt) 

 

Beilageblattnummer:  

 
 

1. Schnittstellenbezeichnung am Network Termination Point:  

 a) Dienstbezeichnung der Anbieterin von Fernmeldediensten für die 
Schnittstelle: 
 

 

 b) International gebräuchliche Schnittstellenbezeichnung: 
 

Im Falle einer 
normierten Schnittstelle 

2. Über den NTP angebotene Fernmeldedienste: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bemerkung: 
Nach Art. 7 der Verordnung über Fernmeldedienste vom 9. März 2007  (FDV; SR 784.101.1) ist eine Anbie-
terin von Fernmeldediensten verpflichtet, genaue und angemessene technische Spezifikationen der Schnitt-
stellen zu veröffentlichen. Die Anbieterin von Fernmeldediensten muss dem BAKOM auf Verlangen Angaben 
über die Art und Weise der Veröffentlichung mitteilen. 
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Teil 4: Angaben zum Verbreiten von Radio- oder 
Fernsehprogrammen 

 
 
Dieser Teil des Meldeformulars dient zur Erhebung der Daten über die Verbreitung von Radio- und Fernseh-
programmen zwecks Erstellung der Rundfunkstatistik gemäss Artikel 29 der Radio- und Fernsehverordnung 
(RTVV). 
 
 
 
1. Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen 

 
Bitte geben Sie uns die Internetseite mit der Liste der durch Sie verbreiteten Radio- und Fernsehprogramme 
bekannt: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Aufbereitung von Radio- und Fernsehprogrammen 
 
Woher beziehen Sie die Radio- und Fernsehprogramme? 
(z. B. eigene Kopfstation [Ort?], andere Anbieterin [Name?]) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Versorgte Orte 
 
Diese Liste kann auch elektronisch eingereicht werden (z. B. als Excel-File). 
 

Ort Gemeinde Anzahl Anschlüsse 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total:  
 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Teilnehmerschnittstellen „Teil 3: Notifikation der Teilnehmer-

schnittstellen von Fernmeldenetzen“ auszufüllen ist! 
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Beilagen: 
 
Adressen und Unterschrift   
Teil 1  Meldepflicht   
Teil 2  Meldung der Fernmeldedienste   

Liste: andere Übertragungskapazität konstanter Bitrate (Punkt 3.c)   
Liste: andere Dienste (Punkt 6.d)   

Teil 3  Notifikation der Teilnehmerschnittstellen von Fernmeldenetzen Anzahl Blätter: __ 

Teil 4  Angaben zum Verbreiten von Radio- oder Fernsehprogrammen  

Andere:  

  

  

  

  

  

  

  
 
 


